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Strukturwandel im österreichischen 

und deutschen Bundesstraß'enrecht 

Fr:_anzMerli 

1. Einleitung

Zu den vielen Neuerungen im Rechtsleben, die Bernd-Christian Funk in das 
Bewusstsein der Rechtswissenschaft gehoben, analysiert und für das allgemeine 
Staats- und Verwaltungsrecht erschlossen hat, gehört auch die Gründung von Stra
ßensondergesellschaften zur Finanzierung und zum Bau bestimmter Autobahn
strecken und ihre Bemautung im Österreich der 60er und 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts.1 Was damals noch als periphere Sondererscheinung wirken moch
te, hat sich seit etwa der Mitte der 90er Jahre zu einer strukturprägenden Ent
wicklung des gesamten Bundesstraßenrechts verdichtet. Ein zwar nicht in den 
Einzelheiten, wohl aber in den Grundzügen gleichlaufender Prozess lässt sich auch 
in Deutschland beobachten. 

Die Reformen sind in erster Llnie der Finanznot der öffentlichen Haushalte 
geschuldet und verfolgen daher drei Ziele: die Steigerung der Einnahmen für Stra
ßenbau und -erhalrung, die Aufbringung privaten Kapitals und die Effektivie
rung der staatlichen Straßenverwaltung. Dem entsprechen die drei zentralen Ele
mente, die den Wandel bestimmen: 

die Maut als zusätzliche Einnahmequelle; 
die Beteiligung Privater an Straßenbau und -erhaltung im Rahmen von Public 
Private Pannerships; und 
die Neuorganisation der staatlichen Straßenverwaltung in Form von Ausglie-
derungen. 
Aufgegeben_ oder zw:nü:i,dest weitgehend modi:fiziert werden damit die klassi-

sche Steuerfinanzierung von Straßenbau und �halrung, ihre Durchführung durch 
den Staat und ihre Steuerung.mit den Mitteln der Ministerial- oder Amcsverwal

rung. Da dies alle oder weite Bereiche des Buodessrraßenrechcs betrifft, lässt sich 
durchaus von einem Strukturwandel sprechen. 

Die folgeride Darstellung gibt einen vergleichenden Überblick über die drei 
genanmen Elemente und damit zusammenhängende Rechtsfragen und widmer 
sich am Schluss der Frage nach der verbleibenden_Rolle des Staates in seiner tra
ditionellen Form.2 

1 Funk, Allgemeine Probleme, in: ders (Hrsg), Die Besorgung öffentlicher Aufgaben durch 
Privaucdussubjcktc {1981) 1 {4:Jf); Ftmk, Sondcrgcscllschafu,,, in der Bundcsscraßcnverwn.ltuog, 
Ö'Z:W' 1984, 65; Adnmovich/Pur.J,, Allgemmies Verwalrung=ch� (! 987) 222. 

z Litcrarur zu Österrcich (chrooologisch): Fwtk (FN l); Stolzlafmer/Kowz4 Das Bun�m
ßcofinanzierun�gcs= 1996, ZVR 1999, Sonderheft 5a, l; Stol.zlcchner, Neue Entwicklungen 
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II. Nutzerfmanzierwig statt Steuerfinanzierwig: Maut

Mauten sind aus staatlicher Sicht aus zwei Gründen attraktiv: Zum einen ver
schaffen sie zusänli�e Einnahmen (wenn Wld weil �e Steuern nicht gleichzeitig 
im selben Ausmaß gesenkt werden), und zum anderen kann ihre Zahlung im In-

- land nicht durch die Wäh.rnchm�g von',Gesta\mngsfreiheiten im intemation.a,
len Verkehr und besonders im Bino� venni�n werden, wie dies bei ver
kehrsbczogenen Abgaben wie der Mineralölsteuer i{ad der Kraftfahrzeugsteuer
durch Tanken oder Zulassung im Ausland der Fall ist; insofern dienen Mauten
auch der Angle.ichwig der Wettbew,erhsbedingungen von Gütertransportunter
nehmen in Ländern mit unte!schiedlichen Gebuhrensyste.men.'-

bci der Bundes�traßcnfinam.icrung, in: FS Dietrich (2000) 787: &Jch, Ver.i<dITTrccht, in: Ho
loubck/Pot:acs, Handbuch des öffentlichen Wirtschaftsrcchu I (2002) 799 (834 ff); Mali, Öf
fentliches Gut als Gei:cruiCllld von Public Priv= Partn=hips - Das Beispiel der Bundc:sstrnlkn, 
in: Srudi.cngcsdls� filr :Wu:tsc.W't und Recht'(Hrsg), Public Priv:itc..Partnmhips (2003) 59: 
eine instruktive Zusammenfassung der Rechtsentwicklung .findet sich.auch in VfSlg 16.107/
2001. Zu. Deuooiland (chron91ogisch): $t=iTJ� Wi.rtschafilichc und rcchdichc.AsptJcrc bci der 
F'UWLtlcnlng o!Icncll�Cf Objekte: du.cch. Privue, BauR 1991, 703; Grilpp, Rec.hrnproblc:mc der
PriVllllinanz.ierung vou VerkdmprQjdm,n, DVBI 1994, 14-0; Grupp, Rcchtsproblc:me der Privat
f1Il2l1Uerung von Verkehrsprojekten, in: Blüm.et(Hrsg) Vcckcbrsweg,:echt im W.Wdcl (1994) 129;
Halm, Privatisierung und Privatfi.namicrung der Bundcsattrobahnen, cbd, 149; Steiner, Straßen
bau-durch PriVlitc, NJW 1994, 3150; E:um!&di, friyacisicrung der Blwdcsaurobalmcn (1995);
Silnni,k, Dic:.h.i.nki:.ude Beleihung, NVwZ 1995, �8; Höfling, Privuc Votfinanzierung iilfuttli
cher Verkehrsinfustrukturprojektc - ein ·staa.cs.,chu.ldcn,c:chcliches Problc:m? D0V 1995, 141; 
Roßnage! Rechtliche: Anfurtlecungen an Tdcmatiksystenie inr Verkehr, ZRP 1995, 100; Roßna
ge//Pord4sch, Road-Pricing-Systcme und DatcnSchtt12, DuD 1995, 77; HaJionernbpp. Dawi
schu12. und Vcrkdir:srechr, 1'j'ZV 1995, H19; .li,mm,er, Neuere Emwicldungca im Bereich von 
Datcnsdum. lllld Sttaßcnvcrk'du, DAR 1996, 85; Pabst, Vc:rfassu.ngsrc:chtliche � der Pri
vacisierung im Fernmaßenbau, (1996); Bucher, Privacisicr=g von Bundesfernstraßen (1996);
&iat, Vcrfassunrtm:chtlichc Aspekte de. Mautlinam.ic:rung von Fwi.s.a:alkn,.NVwZ 1996, 1156; 
&idt/Stiekler, Das Fcrnstraßenb:wpriv,i.tfinanzienmgsgese12. und dq Kouu.ssionsvcr�- 4i.s
nPilotptojda:" der Warnow-Qucrun.g in Rostock, Bau,R 1997, 241, 365; Std1,lin. Einscru.ltung -
privatrechtlich organisierter Venvakungs�ichtuugcn in die Verhhrswegcplanung- (1997); To
ma.r, Die Privatfiuantlcrung von Bundesfc:m5traßcn (1997); Arndt, Die Privatfinanzierung von 
Bundc:tfcmsua&n (1998); .RJnke, iD: Kodal/Krämer (Hrsg), Straß=�t• {1999) Kapiccl 16. 

·R:z..18 ff, _24 ff, Schmitt, Bau, E.haltung, Betrieb-und Fiwyµicrung von Bundcsfanstraßen durch.
Pri.vatcnacli dcrn.FStrPrivFmG 0999); Srabmr, Das Bctreibc:rmoddl im Fcrnstcaßehbau.NVwZ 
1999, 965; &idr, Dcr1lcchtsan.spruch auf Erlass von unt9"gesetzlichen NoonCf!-Exemplari
sche D:mtr:llu,p.g-anhapd der Gcb�vcrordnung nac.b. dcrn.Femsmi.ßcnhanprivm:fln.anzierun� 
geseiz (FStrPriv.EinG), DVBl 2000, 602; Zeiss, Mautmodelle zur PrivatfinanzicnJ.!lg" si:.iadii:hci: 
lnf.rarnuktur-"Europarcchdic:hc Probleme, EWS 2001, 418; Utchtritz, M;iucfiµnrieru.ngdcs
Albaufsticgs- Einstieg in die Nutzerfinanzierung des Fernstraßenbaus, VBJBW 2002, 317; 
Uechtritz, Möglichkeiten für privare Vc:rlrdminfrastrukturbetreiber außerhalb der· öffentlichen
Haushal.tc, DVBI 2002, 739; .Klinski. Dec vcdi,.ssungsc und curopmchtliche Rahmen _einer ruc,. 
c:kcnbczog=cu ßSchwcrvcrkdmabgahc�, DVBI 2002, 22l; f{mmann/Mü/k,; Die Einfajuung 
einer Lkw-Maurgebülrr auf den Bundcs'olurobabnen, NVwZ 2002, 1295; J(i;JJ,, Kooperatiop
1.wiscbcn öffentlicher Hand und privaten Umcrnchmen. (Public Private Partncrship) - �-
gen aus unrcrnchm�ischer Sicht, ZfBR�003, 129. · · · 

3 Thizu-zB'Miü:kmhawm, Die Harmonisierung der Abgaben auf den Sttaßcngütcrvcrkchr 
ln der Eu.cop�cn Gc:m.einsc:hafr, EuZW 1994, 519; Schmitt (FN 2) 35 H; weiters die Bc
gründungSl'rwägungcn der Wcgc:kostenrlcht!iuie 1999/62/EG,.A,BJ L 187142, Zu den Möglich
keiten der Beeinflussung 'p.cr Kfz-Steuerlast durch die -Wal:! des Zulassungsscaates zB EuG,H 
1u �115/00, Hovci;, Slg 2002. �.-5335. - . - .. !

,.. 
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· In Östetrcich wie 'in Deutschland ging die Encwicklung von_Mauten.für be-
• scimm:i:e, durch besondere Schwiecigkcite.n des Baus �chnere Bundessr.ra
ß�ilcke (Brücken," Tunnel und Gebirgspässe) zu ciner allgemeinen Maue auf 
AutQbahnen, und im. Rahmen letzterer von zeitabhängigen zu ,.fuhrlcisrungsab
hängigen", aL;o stteckenbewge.n� Mautmodellen. Die cncsprechcn�en-Differen
zierungen fauden dann auch Einga.ng in: die EG�Wegekoste.n..tjchclinie4 und bil
den seither, soweit es um Lkw ab 12 Tonnen h.öchstrulässiges Gesamtgewicht 
geh.t, den Rahmen für die einzelstaatliche Ausgestaltung. , 

1. Sonde[streckenmauten
Sonj:l.ersm:cke�ut�_we.rden in -Ösrerieidi a,if den seit den 6_0er Jahren nach 

u.rid'Bach erticlitece.n a!penquere,nden Autobahn- und Schnellstraßenabschnitten 
erhoben,, also für die Benu:ttung der .Brennerautobahn zwischen Innsbruck und . 
der italienischen Staatsgrenze, -des Tauern- und Katschbergru.nnels auf der Tau
ernautobahn, des Bosruck- und GleinalmtllllUeis auf der Pyhmautobahn,. des Arl
bergtunnek und des �wanken-Tunnels? Die &chtsgrundlage dafür bilden Son
dergesetze, 9,ie · auch die Gründung der erwähnt.eq Sondergesdlschafte,n. regelten.6 

Die Mautpflicht gilt für alle Arten von- Kraftfahneugen, also insbesondere Pkw 
und Lkw; .m.ic Wll'bam.werden des ailgemeine.n-streckenbez�genen Mautsystems:. 
nach dem BStMG (voraussichtlichAnfung 2Q04) sollen F;tluzeuge ab 3,5 Tonnen 
aber in das neue System einbezogen· weroen, sodass die Sondarstreckenmauten 
nacb, den._alren Rechtsgrundlagen im Wesentlichen nur mehr auf Pkw.und Mo
to.r.rader anwendbar sein werden.7 Die Mauthöhe wird vom Bund durch Erlass 
des Verkehrsministers im Einv�rnehnien mit dem Finanzminister festgelegt.8 

Mautgläubiger war ursprünglich der Bund, der die Einnahmen denauch mit der 
Mautcmhebung beauftragten Srraße.nsondergescllschafcen zur Deckung ihrer Kos
ten zu überlassen hatte; mittlerweile wird die Maut der bundeseigenen ASFINAG 
geschuldet und von ihren aus den Sondergesellschaften h.ervorgegangenen Toch-
terunternehmen eingehoben/ . · · 
• InDeutschland sind Sonderstreck.enmauten. nach dem (Bundes-)Gesetz über
. den Bau und die Finao.z.i:erung von Bundesfe�nstraßen d�rch Private10_vorgesehen.

4 Art 2 lit a-c, Art 7 Abs 3 RL (FN 3).
s _E inc-gcnauc·Bcsch,cibwig der �c=�ea Str� findet sich in§ 10 Abs 2 Bundesstra

ßenrm,utgcse12. 2002, BGBI I 2002/109; im.Folgeoden: BStMG: 
6 § 1 .Aps· 1 G becreffcud die Fi.n:iiiZ;icmng der Autobahn lnnsbrttck-Brenner BGB! 1964/ 

135: § 2 Abs 1 Tau.cmau.robahn-Finam.i.c:rungsG BGBJ 1�69/115; § 2 Abs 1 Pyhrn Aucobabn
Finanz.ierungsG BGB! 1971/479; § 2 Abs 1 J\.tloei:g 1Schndlstr.& Fi.nanz.ierungsG BGBJ 1973/ 
113; § 2 Karawarike!l Autobabn-Fi.nanz.ierungsG BGB! 1978/442 und Art '12 StV über den Ka
rawankentunnd BGB! 1978/441. 

' 7 D�u &,eich unten bei FN 20. 
s Die aktudlen Tarife fwden sich in der von der ASFINAG erstdlten und vom· Verkehrs

minister .freigegebenen'.', J./,llter www.as.finag.at.zugänglichen Mautordnung für die Sonderstre-
cken vom 30, 10. 2002, Punkt 1. · . 

9 _Die Stellung der .ASFINAG als Mamgläubigc:rin ergibt sich aus den §§ G.und 9 ASFINAG-
• ErmächcigungsG iVm dem in diesem "Gcsca,vorgesehcnen Fruchtgcu.ussvemag zwischen Bund

und ASFINAG, Zur ASFINAG llnd den anderen Gesdlschaficn mehr unta Pwikt IY.
10 BGB! 11994, S 2243 idF der Nov BGB! 12002, S 3442; Neukundmachung .(Wiederver

lamharung) in BGB! r 2003, S 99. Der offizidle Kurzcitd lalltet Fcrnstraßenbauprivatfinan-
zicrungsgesctL- FStrPrivF1nG. 



338 FranzMedi 

Das Gesetz ermöglicht es dem Staat, Aufgaben des Neu- und Ausbaus.von Bun
desfernstraßen nach dem Betreibermodell Privaten vertraglich zur Ausführung zu 
übertragen und sie als qegeoleisrung zeicfü:h befristet zu ermä�tigeri, für.die 'Be• 
nutzung der im Zuge von Bundesautobahnen ·und.Bundessqaßen errichtetell:Brü
cken, Tunnel und Gebirgspässe und von mehrscreifigen Bundesstraßen.Mautge
bühren.zu erheben. u Die Auswahl der betroffenen Strecken erfolgl durch Ver
ordnung des Bundesverkehrsministers im Einvernehmen mit ·den betroffenen 
Landesregierungen. 12 Nähere Bestimmungen über die Arten von Fahrzeugen ent� 
hält das Gesetz nicht, ·sodass alle von ihnen einer Mautpflicht unterworfen wer
den können. Für die Höhe der Ma,ut soll zunächst eine Verordnung des Bundes
verkehrsministers im Einvernehmen ·mit dem Bundesfinanzminister mit Zustim
mung des Bundesrates die gesetzlichen Bestimmungen über die Kalkulation nä
her ausführen; auf dieser Grundlage hat dann der Bundesverkehrsminister nach 
.Anhörung der zuständigen obersten Landessttaßenbaubehörde ohne Zustlm.tµung 
des ßunde,srates die Maut für die jeweilige Streclce festzulegen.13 Mautgläubiger 
ist der private',Vertragspartner des Staates. 

2 • .Allgemefue Autobahnm,auten 
Zeitabhängige Mauten für die. Benützung von Auto9ahnen ( und bestimmten 

Schnellstraßen) insgesamt wurden .in Österreich früher für Gücerfuhruugc ab 12 
Tonnen als ausschließli�e Bundesabgabe nach dem Scraßenhenürz.ungsabgabe
gesecz erhoben.1� Für Fahrzeuge �is zwölfTonnen. also (im Wesentlichen) Pkw 
und kleine Lkw, sah ·das Bundcsscraßenfinanzi<:rungsgesecz15 die Pflicht zum Er
werb einer Vignette von der ASFINAG•vor. Das BScMG �ewirkt nun einen Sys
temwechsel: Sobald das darin geregelce.. elektronische Mauteinhebu:ngsmodell be
criebshereit ist (voraussichtlich Anfang 2Q04), 16 wird die zeitabhängige Maut, also 
die Vigiiette bzw d.ie Straßenbenützungsabgabc, für mehrspurige Fahrzeuge ab 
3,5 Tonnen . durch eine allgemeine fuhrleisrungsabhängige Mautpflicht erset7.t, -die 
mit wenig�n Ausnafuneri17 für das ganze Bundesstraßennetz gilt (das nach der 
'Übertragung der .,normalen" Bundesstraßen an die Länder 18 nur mehr aus Aut<:-

11 §§ 1 Abs 2, 2 Abs 1, 3 ,!\bs 1-FStrPrivFinG. 
12 § 3 Abs 1 FStrPiivFinG. 
l} §§'2Abs l,3Abs2-5, 3aFStrPrivEinG.
_14 § 1 Abs I Straßcnbcnüttt10gsahgabeG BGBI 1994/629, zuletzt idF BGB! I 2001/144;

die Erklärung zur :i.usschlicßlichcn Bundesahgah<: findet sich in § 8- Z. 3 FAG 2001 BGBl I 
2001/3. Davor (seir 1978) WUide nach dem SmßcnvcdcdusbcirragsgesctzBGBl 1978/302 ei
ne (a1.1$Schließliche Bu.ndcs:-)Ab�bc ffir die Giircrbefördcrung mit �ugco ab 5 Ton
nen erhoben, die für Fahrzeuge mit ausländlscl:u::m KcnDZ9-ch.cn auch .nach der im Inland zu. 
riickgdcgrui Fahrtmcckc berechnet werden konnte; ein unmitcdbarcr lkrug zur Nutwng be.-
stim.mccr Straßen b=d aber nicht. 

� § 7 BundcssmßcnfinanzicrungsG 1996, das als Art 20· d� Srr�passungsG 1996, 
BGBl 201, erlassen lll;ld dann mehrfach novelliert wurde; im Folgenden:, B�tFG .. 16 Der Zcicpunkr !St gcm § 31 Abs 1 BStMG vom Bund� llllt Verordnung 
festzusetzen. 

17 Diese wurden durch die Maurscrcckenaumahmenverordnung BGBl II 2002/497 auf der 
Grundlage des.§ l Abs 2 BStMG-vom Bundcsvctkchrsminiscer im Einvemduncn mit dem Bun-
desfinanzminister bestimmt. - • · : 

1s Durch das BG über die Auflassung und Übertragung von Bund�uaßcn (= Art 5 Bun• 
dcsstrnßcn;Obcrrragu�) BGBH 2002/50. • '1• 
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bahnen und Schnellsttaß�n .besteht); da auch die Sonderstrecken: .in das neue 
System integriert wurden, ent:fulien für di,e genannten Fahrzeuge, wie erwähnt, 
auch die Sonderstreskenmauten.19 Fw: ein- und mehrspurig<; Kraftfahrzeuge �is-
3,5 Tonnen öleibrdagege.n die'Zeitabhängige Maut'in Form der Vignecrenpflicht 
bestehen; sie gilt allerdings nicht für die Sondermecken, auf 9C11en für dies_e Fahr
zeuge weiterhin Streckenmaut zu bezahlen jsr. 20 Mautgläubigerin ist in allen Fäl
len die ASFINAG. Die V ignettenpreise wie-die Höhe der fahrleistungsabhän
gigen Maut werden aufVorsclilag der ASFlNAG vom Verkehrsminister im Ein
vern�en •mit dem FioanzmioiSt:er .duc� Verqrdnung festgelegt, lecztere. in Form 
eines nach Ac;hszahl des .Fahrzeugs differenz.ierenden Grundkilometertarifs, der 
dann voa der ASFINAG auf einzelne Mantabscbnine umzt;legen ist. 21 Die ent
,sprechende Mauctarlfverordnung hat den Grundkilometenariffür Fahrzeuge mit 
zwei Achsen mit 13 Cent bestimmt; für meiachsige und vier- oder mehrachsige 
Fahrzeuge gelren 140 bzw210 % dieses·Becrags, gerundec..also 18 und 2.7 Cent, 
und im Ducch.schn.itt ergibt dies 22 Cent. 22 Für die genannten Sonderstrecken 
sieht '4e Verordnung höhere Abschnitrsrarife vor, die zT während der Nacht.ab-· 
�chen._Auf eine Differenzierung nach Schadstoffklassen wurde vorläufig'".erzich
ret. Die Gesamteiooabmen sollen jährlich rund 580 Mio Euro betragen.23 

In Di4[Schland erfolgte der Einstieg in eine allgemeine Maut fi,i.r die BenuC,: 
iung der Bundesautobahnen durch das· Autobahnberiuttungsgebührengesett · 
(ABBG) :von 1994.2'' &-regelte die Einhebung zeiq.bliängiger Gebühren für die 

·Benutzung von Bundeyw.tobahnc:n.mit Güteclo:aftläb.rzeue.n· ab 12 Tonnen (.,Eu-
. ro-Vignette"). Maucgläubiger wa..i: der Bund; mit-der Einziehung.und Verwaltung 
der Gebühren wurde das Bundesamt für Güterverkehr (eine Bundesoberbehörde)
betraut. Wie' in Österreich wird diese zeitabhängige Maut n1.µ1 durch eine stre
ckenbezogene Maut ersetzt: Das Autobahnrnautgesea für schwere Nm:zfubrn:u
ge (ABMG)25, dessen Regime mit der Fertigstellung eines-elektronischen Gebüh
reneinzugssystems a:tn 31. K.2003 wirksam-�erden soll,26 gilt.fi\:r alle Bundesau-

1, §§ 1, 6, 31.Abs4, 32·Abs 1 BStM�. F�-die Sonderstreclcen�nach § 9Abs 6 BStMG
c4). erhöhter Tarif festgc;legt wcrd�. · . · 

20 .§§ 10, 31 Abs 4 BStMG. . 
21§§ 9, 12 BStMG; MaunarifVO BGB! :p: 200Jl406; Vign.errcnprcisVO 'BGBl II 2000/254 

{cclasscn noch auf der Grundlage des §'8 Abs 1 B_SdiG; Wcit�dtung unter dem BStMG gcm 
dessen§ 35 Abs 2). • -

22 Die Durch,si:hni.robcrcchnung beruht auf Angaben der ASFINAG und findet sich zB in 
der FAZ 12. 10, 2002, 12. 

23 Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage! des BS�G, 1139 BlgNR 21. GP, 14. 
:u BGB! Il 1994, s· 1765. Das Gesctt scttte einen Sw.tsvcrtcag über einen Gcbilluen.ver

bund zwischen.Deurschland, Dänemark und den Bcodux-Staa.tcn (dem später auch Schweden 
beitrat) um . .Dazll und.zur Votgeschich.tc. Schmi# (FN 2) 34 ff. 

25 .' Gesetz. zur Eiofülirung von streekenbczogcncn Gebühren für die l3enutzung von Bun
. desautobahncn mit schwc:n:n Nuizfahrz.cugcn (Autobahnmau�tz für schwere Nutzfahm:ugc 
... ABMG), BGB! 2002 I, S 1234, idF des Art 1 des Gesetzes zur Andcrung des Autobahnniaurge
sctzes für schwen: Nuizfu.hneuge und zur Errichtung einer Verkelusinfrnstruktu.dlnam..icnmgs
gescllschaft, noch nicht publizi;rt, bcschl95sene 'Fassung .in Beschlussempfehlung, des Vcnnitt-
lungsausschusses, Bundestags-Drucksache 15/998. 

2s Nacli § 12 ABMG-lcgc der Bundc:sve.tkdu;sministcr durch Verordnung mir Zustimmung 
des Bundesrates den Zcitpunkr,dcs M.autcinhebungsbcginns fest; :z.u ·diesem Zc:irpunkr tritt cbs 
ABBG außer Kraft. Die Festlegung auf den 31. 8. 2603 6.ndersich in § 2-der V.crordnung.zur 
Erhebung, zum Nachweis der ordnungsgemäßen Enrrlch�g- und zur':1!xstattung der Maut 
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tobahnen mit einigen wenigen, bereits im G�etz festgelegten Ausnahmen, dar
unter die genannten, von Privaten betriebenen Sonderstrecken; die Mau�flicht 
kann aus· Sicherheitsgründen durch Verordnung auf bestimmte Bundesstraßen
abschnitte erstreckt werden.27 Erfasst wird die .. Benutzung durch Fahneuge iSd 
Art 2 lit d der Wegekostenrichtlinie, also ,ausschließljch für den Güterverkehr 
bestimmte Kraftfahrzeuge und Jlahrzeugkombioarionen mit mindestens � Ton
nen zulässigem Ges.amtgewicht.28 Die·Maut ist an das Bundesamr für Güterver
kehr n1 ena:ichten; der Bund bleibt also Mautgläubiger.29 Ihre Höhe pro -Kilo
meter wird, nachAchs:z.abl un.d-Emiss.ionsklasse des Fahrzeugs differenziert, durch , · 

· Verordnung der _Bundesregierung mic- Zusrimmung des Bun{j.esrates. festgelegt. 30 

· Di� entsprechende Verordnung zur Festseczung der Höhe der Aurobahrunaut für
schwere Nutzfahrzeuge (Mauth'öheverordnung - MautHV) war Gegenstand eines
Streits-zwischen den beiden Organen (der vor allem die Höhe der Maut und die
Entlastung des deutschen Güterverkehrsgewerbes durch Kompensationen an an
derer Stelle Qetraf) und ist noch nicht publizierc.51 Sie sieht in der letztlich be
schlossenen Fassung je .nach Scha�offidasse .für...Fahrzeuge mit bis zu drei Achsen
zwischen 9 und 13-Cent und für mehtachsige Fahrzeuge zwischen 10 und.'1.4 Cent
pro ��meter und im Durchschnitt 12,4 Cent pro Kilometer vor. Das liegt un
ter den zunächst geplanten durchschnittlichen 15 Cent pro Kilom�er. Im ur-

. sprünglichen Entwurf hatte die Bundesregierung mit Maureinoahrot>ll von 3,4_Mrd Euro pro Jahr gerechner,'1 �ach der Senkung dürften die Einnahmen etwa 
2,8 Mrd Euro ausmachen.33 Eine allgemeine Maut für Fahrzeuge mit geringerem
Gewicht, insbesondere Pkw, gibt es in Deutschland bi�lang nicht, obwohl dies ·

. schon vorgeschlagen wurde.M· · 

III: Einbeziehung Privater 'Statt ausschließlich sptatlicher 
Aufgabe��rfüllung: Public Private Partnerships 

Private haben „immer schon", ecwa über Werkvera:äge, verschiedene Aufga
ben von Straßenbau wid -erhalll!Ilg fur den S�t erledigt. Auch Nebenbetriebe 
an Bundesautobahnen, ccwa Tankstellen oder Raststätten, werden s<!it langem von 
Privaten geführt.35 Neu� den Modellen der letzten Jahre ist daher nicht die_
(Lkw-Maut-Verordnung - tkw,MautV), deren Entwurf der Bwi.cl;srat schon zugestiirunt hat 
(Drucksache 146/03), die aber noch nicht kundgcmacb,twurde. . · · · • 

27 § 1 Abs 1, 3, 4 ABMG: 
28 § l Abs l ABMG. 
29 §§ 4 Abs 1, 11.ABMG; 
30 § 3Abs 1, 2ABMG. . . ' '
31 Der ursprüngliche EotwUtf der �und=gi�g mir Begründung �d �e Ändcrun�

wünschc des Bundc:sr.ucs, die er mit ct.ncr Entschließung verbunden har, smd m der Bundes
rats-Drucksache 142/03 ,cotruiltcn. Die Bundesregierung har die Ändcrungswünsclie ·a1tupticrt: 
FAZ 30. 5. 2003, 13. 'I 

·32 Begründung zur MaucHV (FN 31) 3. 
3� FAZ 1-l. 5. 2003, 13. 
!4 'FAZ 11. 7. 2003, ,l J.,. .:'• , · · . 
35 Die.Moddlc sind :illcrdin.gs unccischicdlich und haben sich im lauf der Zeit auch geän

dert: In Östc:rreich-wurdcn.die Nehenbecricbezunä!;hst.vom Burid und dann von der ASFINAG 
auf privauechtlichcr 13a.sis v'.crpachr.et In Dcutschbnd wurden sie früher von der bundeseigenen 
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private, Beteiligung also solche, sondern ihre Intensität und Dauer. Anders· als frü
� sollen private Akteure nicht i;iur punktuelle �aben erfüllen, sondern im 
Rahmen von s9 gi:na:nnten „Public Privace•P�sb.ips''36 den Bau, die Erhaltung 
und den. "Betrieb von Straßenabschni�n ganz und auf lange Erist ühemehmen, 
und vor allem auch die Finanzierung bestreiten,.um auf diese Weise den von 
Ha�tsilören geplagten Staat-zu entlasten, der ihnen dafür dasRecht-aufMaut
einbebun_g oder die Mauteinnahmen libedässt. Die Einbeziehung von Privaten 
gilt auch. und qesonders für .die Einrichrung und den Betrieb von-Systemen zur 
automarische:o. Mauteinhebung Die Systeme sollen kemA.nhalten der Fahrzeuge 
erfordern und den Verkehrsfluss auch durch Geschwindigkcitsredukrion oder die 
Bindung an eine bestimmte Fahrspur nicht behindern.37 Daher erfordert ihr Auf
bau neben Kapital auch spez.i:fisch_e Kennrnisse und Erfahrungen, über die de.r 
Staat bislang nicht verfilgc. 

In Österreich bat die �FINAG, die das Bundesstraßennetz betreut, die.Firma 
Europpass Lkw-Mautsystem GmbH vertraglich als' Generalunternehmer mit der 
Planung,, Ertichrung, Fmanz.ierung und dem Beµi.eb des Lkw-M,mtsystems be
auftragt. Europpass ge_bört der italienischen Autostrade International S.pA, der 
für das Auslandsgeschäft zu.ständig.eo Tochtergesellschaft der gleichnamigen ita
lienischen Mautgesellschaft, die wiederum -von der Familie Bmt!tton dominiert 
wird. An der Autoscrade International _ist mittlerweile über ihr Tochterunterneh
men A-Way GmbH auch die Bauholding Strabag des-Industrielle.o. Han.r�Jeter 
Hail!lsteinu mit 30 Prozent beteiligt. 38 Der Vertrag; der ohne spezi.fischc gesetzli
cl;ie Ermächrigu.ag abgeschlossen wurde/? ist nicht publiziert un9 dem Verneh
lll:en nach•mit strengen Geheiinhaltungsklausdn versehen. Nach Mitteilungen der 
ASFINAO und Presseberichten wurde er auf die Dauer von zehn Jahren abge� 
»Ges�fllr Ncbcaj>ecriebc an Bundesautobahnen (GfNt gdühtt oder verpachtet; inzwi
schen -werden :Luf der Grundlage von § 15 Bundesfernstraßcngesetz (FStrG), BGBl I 1994,
S 854 idgF,.Bau und Betrieb von·Nebenheuieben vom Staat miröffcnclichrechclichc:m Ver�g
oder Verwaltungsakt gegen eine Konzessionsabgabe an Drine libcnrag=; �c G.fN wurde in 
ein.eAurobahn Tank und Rast AG umgc:wan.delt und an Private ycrlcmfi, die dann entsprechende
Km=ssioncn �orben haben; damzB·Baun-, in: .KcxW/Krämer (FN 2) K:i.picd 4-1,Rz 53 fF,
Kamzer, in: Mmchall/Schroeccr/Kasmcr, Bundesfcmsuaßcnge$Ctz. Kommentar' (1998) :i;u § 15; 
Pg/1.il._(FN 2) 28 f; Suiner, Die Privatisierung der Ncbenbetticbe·a.n Bundesautobahnen, NJW
1 994. 1-712. . ' · 

36 · Der Begriff ist in aller Munde, aber sehr vage:" Vgl zB die :Pcfinitioncn in den Beiträgen 
in Smdicngescllichafr Ihr 'Wiruch2fJ und Recht (FN 2) und Voßltuhle, Beteiligung PIM.Cer an 
der Wahmdunungöffcntlichcr Aufgaben und staatliche Vcrantworrung, VVDStRL 62 (2003) 
266 (283 FN 60 mwN). 

37" Nach An ·7 Abs 5 WegckosrcnRL sind die Mauteinhebung �d -konuolle so zu gestalten, 
»daß dies den Verkchrsfluß möglichst wenig beeinträchtigt".

• 38 · FAZ, 5. 11. 2002., 2�; 10. 3. 2003, 19; Salzburger N:Lchrichcen 11.3. 03, 16. 
39 § 6·.AQs 2 ASFINAG-Ermichti�g_sG (das als An I des Infuastrukturfinanzi�gsgcset

zes 1997, BGB! I 1997/113, er1=en und znle17.r-dlll'.ch BGB! I 2002/50 novdliert wurde), 
w-0nach dic.ASF1NAG als Fruchcgenussbetcchtigte &s Recht, »die Einh�ung von•Mluten und
Beniiizungsgcbührcn ... votzunclim.cn", mit Zustimmung des F'manzrni.nisn:rs an Dritte über
tragen lwin, dUr-fte sich nur auf die Stellung,� �FINAG alsMaucgläubiger (also auf das der 
ASFINAG durch § 6 S l ,eingeräumte Recht), nicht aber auf die Beauftragung eines -Drit�en 
mit der".Eu:ili�ung der Maue fhr die ASFINAG, bcziclien·und dahe.r als Grundlage f'u:r den 
Vcmag mir f.uroppass nicht in Frage-kommen: im Übrigen ist die Ermächtigung des § 6 S �. 
wenn sie so vcmandcn wird, durch die gese1zlichc Festschreibung der ASFINAG als Maur
gläubigerin in § 3 BStMG jedenfalls lür c;len Anwendungsbereich des BScMG wohl überholt. 

' . 
\ �. 



342 FranzMcrli schlossen und sieht als Gesamrvergüuwg während dieser z.eit 747 Mio,Eur_o vor.�0 Das von Europpass entwickelte System ben,ihnufMi,krowellentechnologie. Beim Vorbei.fahren an jeder der auf allen Autobahn- upd Schnellscraßenabschnitten zwischen den Auffahrten inscallierie;11 Mautstationen stellt das System mittels-berilhnmgsloser Ko.lI!Illunikation mit.eine.a} im Fahrzeug installierten Gerät (,;GOBox"). die Fahrzeugdaten fest und bucht: den en�rech<!I!den Maurbettag entweder von vorher b=hl.ten und gespeicherten Guthaben oder im nachhinein von einem vom Nutzer aogegebenenJ(onto-ab.41 Europpas,s wickelt zwar das 7.a.hlungsvecfahreu ab und._ wird auch aus den-Mameinnahmeo b=hlt, doch, Mautg!äuhi-gerin bleibe die:ASFINAG. - . .-Auf ähnliche Weise, aber auf der expliziten Rechtsgrundlage des § .4 Abs ·2 -ABMG, ist auch in Deutschland die_Errichtung und der Betrieb i:i..il.es automati� sehen Mauteinhebungssystems vom Bnndesamt für Güterverkehr einer. pci:va�en. Gesellschaft übertra_gen worden: Gewinner des Vergabeverfuhrens wurde ein Konsortiwn aus Deu.r.scher Tdeko�; Daimler-�er-Services' und dem französischen Autobahnbeueiber Cofuouce, das:zur Abwicklung des Aufuags eine Firma namens -,,Toll Collect Gmblf .gegründet hac. �2 Die Vergünmg für die Einri.chcung und den Betrieb des Mauteinhebungssyscems soll für einen Zeitraum von zwölf . Jahren ca 600 Mio Euro jährlich betragen.� Das deursche Sysrem beruht - anders als das österreichische - auf Mobil.funk und Sacellicenorcung der Fahneuge. Das Bordgerät ("On Board Urrit") _registriert die Farustrecke, berechnet die Mauren und funkt die Daten an eine Zentralscdle des Betreibers, der dan.r::i mit dem Transportunternehmer abrechnet. Mautstationen gibt es zwar auch, aber nicht flächendeckend, denn sie dienen nicht der primären Festscdlung der Nutzung des enrsprechenden Str�tilc_ks und der Auslösung von Mautabbuchungen, sondeni nur der Kontrolle d� Daten des Bordgeräts und der Zahlung}!,Toll Collecc wi,ckel.t die. Mauceinhebung für das Bun�t für Güterverkehr ab, wird also eben-falls nicht selbst: M;mtgläubiger. -W:is.den Ba� und.eile Erhaltung von Straßen anbd;ngt, ist man in Österreich bi,slang, .über eine - allerdings umfassende - Organ.m.tionsprivarisieru:ng nicht hinausgegangen.•S In Deutschland hat hingegen. die Verwirklichung ver-. schiedeoer Public Private P:umerships schon begonnen. -Oas zuständige Bundes- . verkehrsministerium unterscheidet dabei so genannte ,,A" und „F"-Projekre'..'46 Die A-Modelle werden erst mit den ABMG-Mauten m_öglich: Einern Ematen werden nach einer Ausschreibung der Ausbau zusätzlicht-r Fahrstreifen I.J.Ild die Erhaltung und der Betrieb aller Fahrstreifen bestimmter Autobahn.abschnitt� vertraglich übertragen.. Dafür crhfil.t er das streckenbewgene Aufkommen aus detll.-w-1-µut und eine zusätzliche Vergütung in Form einer Anschub�anzierungvon etwa 50 % aus dem staatlichen Haushalt, die die Ko.sren aus der 13cnü.tzung
' � 

40· Pressemitteilungen unter www.asfinag.at; FAZ 25. 2.2002, 14. 
41 Mehr Wormationen dazu unter www.go-maut.at und www.europpass.at. 
42 FAZ 7.6.2002, 16; 11.:6, 2002, 16; 5. 9. 2002,-11. 
43 Vorblatt zwn Entwurf der Lkw-MautV (FN 26) 2. . « Eine ausführliche tcduiisch,; Bcschrcihun_ß findct·sich in FAZ 14. 1. _2003, T I (dort auch zu verschiedenen P'roblemcn des Systeß!S). . · . • · . 
45 Dazu unten :rcil IY. 
46. Siehe www.b�vbw.de:/Beucibermodcllc-fucr-dic-Bundcss_uass�-.739.htnt.

Struknuwandd in_i öster�ichisdien und dcu�chen Bundesstraßenrecht 343 durch Pkw und leichten Lkw abdecken soll, D� der Private· nicht das Mauteinhe- ·bungsr�t selbst oder ·sonstige Außenrecht:sru'ständigkeiten erhält, sind dafür keine spezifischen gesetzll':1en Grun�en erforderlich. Das weit.ende F-Modell b�t auf� FScrPnvFmG. Wie erwäh.n.4 ermöglicht das Gesetz, eip-eµi Priva;: �en �e Neuemchtung von_Brücken, Tunneln und Gebirgspässen.und autobahn- ·ähnlich ausgebaut�n Bundesstraßen zu,iibertragen und ihm gleichzeitig das-Recht zur Bemautung: emzuräumen. Das entspricht dem Betreibermodell, doch auch . hier k;uui--eine zusätzliche Finanzierung aus Haushaltsmitteln ·erforderlich sein. 
N. Neuorganisation staatlicher Tätigkeiten: AusgliederungZur .Nutzerfinanzierung 1:1-°d zur Einbezfohun� Privater kommt als drittes Ele�ent ·des_. Strukturwandels die zunehm_ende Ausgliederung staatlicher. Tätigkeitenm staatseigene Gesellschaften des Privatrechts, also die Organisatipnspriyatisierung der Straßenverwaltung. Die Motive dafür sind lct:z.tlich ebenfalls finanzid-• ler Natur: Zum Teil ging es um die. Beschleunigung von Straßeobaqvorhabendurch auß�rbudgetäre Fin:an:zierungen oder um die Verlagerung von Staatsschuld

er_i 
aufDn_tte zur_Erfüllung de_r Maastricht-Kriterien im Rahmen der Währungs-·uruon, somlt _um eme nur nommdle Eritl.asrung des Scaarshaushalcs, und -zum Teil geht es- wn eme echte Entlastung durch Effizienz.gewinne pcivatrecht:/öcmigen.Handelns. �d k9nnen noch andere Gründe hin;iukomnien, etwa·die Schaffung eines �ens zur _Beteiligung der Länder an Bundesfinanzierungen.In Österreich hat.die Ausgliederungswdle sthon in den 60er Jahren mit dererw�,en Gründung von Sondergesellsch.:iftenfu r  den Autobahnbau begonnen.'Es handelt� sich �chst um projektj,ewgeoe AktiengesePschafi:en, die im Eigenrum des Bundes und der jeweils betroffenen Länder standen und mi'r BauErhalr.ung und außerbudgetären· (Kredit-)Finan:zi.erung der entsprechenden alpen�querenden Autobahn:. 1µ1d Schnellstraßenabschnitte betraut wurden, aber lreineigenes Maute.i.nhebungsrecht hatten. 1982 wurde ihnen clie Finanzierungsaufgabe entzagen und auf·die neu.gegründete ,,Autobahnen und Schnellscrnßen-Finan.zierung,s-Akti.engesellschaft" _ (ASfINAG) übe.rcragen, die ·sich im Alleineigentllm:cles -Sun.des bef�dc:t. "7 1992 wurden die Sondergesellschaften zu zwci Bundes.maßengesellschafi:en verschmolzen.48 uncl 1997 cl.ie (mehrheitlichen) Bundesanteile daran in die'ASFIN�.G eingebracht,� sodass.sie nun als Tochtergesellschaften.der ASFINAG fungieren.-Diese selbst wurde·durch das ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997 zu einer umf.issenden Bu.ndesscraß�planungs�, -errichtllflgs-, -echalrungs- und -finanzierungsgesellschaft: In � Fruchcgen�ertragauf der _Grundlage �eses Gesetzes hac der Bund di;r ASFINAG gegen' ein Entgeltvon rund 5,8 Mrd E�o, � -m.it den Verpflichtungen des �und� gegenüber derASFINAG zur Finanzierung der Schulden, die diese für den Straßenbau aufgenommen hatte, in gleicher Höhe verrechnet wurde, alle seine nichr hoheitlichenRechte und Pflic�ten_ als V�alter_ der mautpfüchrigen Bundesaii�obahn.en und

_47 ASFINAG-Gcsetz, BGB! 1982/591,-zuletzt idF BGB! I 2002/50. 
4e · Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundcssuaßcngcsc,llschaftcn, BGB! 1992/896, zuletzt idF.BGBl 12002/50. · · · · · 
49 Rechtsgrundlage dafür war§ 1 ASFINAG-Er�ächtigungsG. 
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-schnellstraßen übertragen, und ihr zugleich auch die Befugnis. eingeräumt, die
gesetzlich vorgesehenen Mauren· (im eigenen Namen) einzuheben. Letzteres mr
eine wesentliche Voraussetzung dafür, das� die bei der ASFINAG ,.-gelandeten"
Schulden nicht mehr als solche des Bundes galten und Österreich. damit die Kcites
rien für die letzte Stufe der Währungsunion erfüllen_konnte.5_0 Da die übrigen Bun
desstraßen inzwischen an die Länder abgege_ben wurden,51 obliegt der ASFINAG
seither gern,§ 34b Bundesstraßengesetz52,Planung, Bau und Erhaltung des gesam
ten Bundesstraßennetzes und auch_ <;lie Verwaltung der - privatrechtlich verstan-·
denen - Nebenrechte etwa i'm Zusai:rimenhang mit Werbungen oder Betrieben
an Bundesstraßen. Die Finanzierung ( und auch die Tilgung der gewaltigen. Schul.
den) soll die ASFINAG gttindsätzlich aus den Mauteinnahmen bestreiten;53 der
Bund ist allerdings immer noch verpflichtet, die ausreichende Mittelausstattung
und die Aufrechterhaltung der Liquidität und des Grundkapitals der ASFINAG
sicherzustellen.54 · • 

In Deutschland betraf und betrifft die Ausgliederung bislang nur einzelne Auf
gaben. Sieht man von den Nebenbetrieben ab,ss machte.den Anfang die "Deut
sche Gesellschaft für öffentliche Arbeiten" (Öffa), deren Wurzeln bis 1930 zu
rückreichen und die nach dem Zweiten Weltkrieg in vollständigen Bundesbesitz 
überging. Zwischen 1955 und 1973..fungierte sie ·als Finanzierungsgesellschaft 
hauptsäi::hlich für den Bundesaurobah�bau, indem sie außerbudgetär Kredite auf
nahm und dem Bund weitergab, der,.sich gegenüber der Öffa verpflichtete, Mittel 
.für Zinsen und Tilgungen zur Verfügung zu scellen.56 Nach der Wied�eini
gung wurde zur Beschleunigung des Bundesstraßenbaus in den neuen Bundes
ländern eine „Deutsche Einheit Fer�enplanungs-' und Baugesellschaft mbH 
(DEGES)" gegründet, an der der Bund mittlerweile mit 50 % und die becroffe- • 
nen Länder· mit je 10 % beteiligt sind., Die Gesellschaft übernimmt vertraglich 
von den jeweiligen Ländern, die nach Art 90 GG im Rahmen der Auftragsver
waltu.Q.g .f:ur den Bundesstraßenbau zuständig sind, die Bauvorbereftut1g und 
Überwachung der Bundesfemscraßenprojel-u: Deutsche Einheit,'cf!i sie plant sie 
in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden, vergibt die Aufträge und 
schließt die Verträge über den Bau im NamC1:1 und auf Rechnung des Bundes und 
wickelt sie ab, Die Kosten dafür tragen Bund und Länder in einem bestimmten 
Verhältnis. 57 

so Zum Ziel, die betroffenen Staatsschulden „in einen nicht dem öffc�tlic:hen Bereich zuzu
ordnenden Gescllsc.haftsvcrbund zu überführen", vgl die EB zur RV des lnfrastrukturfinaozie
rungsG 1997, 698 BlgNR 20. GP, 11; zum E,;folg European Commission, Convcrgcnc.c Report 
1998, in: European Economy 1998 Nr 65,.110, 119 f. 

SI FN 18.
s2 BG.BL 1971/286, zulcrzc id.F BGB! I 2002/50; im Folgenden: BStG ..
53 Vgl den AB 1023 BlgNR 21. GP, 3, zur Änderung des § 6 BStG durch das Bundesstra-

ßen-ÜbcrtragungsG (BGB! I 2002/50). . . 
s• § 10 ASFINAG-G. 
55 Zur (inzwischen vcckaufu,n) bundc:sc.igencn Gcsdlschafr für Nebenbetriebe oben FN 35. 
S6 Die Rechtsgrundlage dafür bildete das V!'f.k:dmfinanzgcsctz BGB! 1 1955, S 166 und das 

Straßcnbaufinanzierungsg= BGBI I 1960,.S 20L Dazu zB Sucher (FN 2) 67 ff, Grupp, DVBI 
1994 (FN-2) 141 •f;"Höjlinf(FN 2)'142 f; Pabst (FN 2) 40· ff, S&hmitt(FN 2) 46 ff. ..

·s1 Zur DEGES zB ßucher (FN 2) 60 ff, 128 ffi Rinke (FN 2) Rz 25; Pabst (FN ·2) 240 fF.
Schmitt(FN 2) 67 ff, 108; Steh/in (FN 2) mwN 28 FN 5.
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Mit dem Verkehrsinfrascrukturfi.rµnzierungsgesdlschafugesecz aus 2003j8 wur
de schließlich die Grundlage für die Gründung einer bundeseigenen GmbH ge-
schaffen, der .fylfgaben der FiIµ.nzierung von Neubau. Ausbau, Erhaltung, Betrieb 
und Unterhaltung von Bundesfernstraßen (und -ähnliche Aufgaben im Zusam-
menhang mit Bundeswasserstraßen und Schienenwegen der Bundeseisenbahnen) 
und die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Projekten nach dem 
FStrPrivFinG und vergleichbarer Projekte übei:tragen werden können.59 Die Ge
sells,fliafc soll die Mauteinnahmen des Bundes nach dem ABMG (und die Schiff
fahrrsabgaben) � Verfügung gestellt b,!!lcommen und nach Maßgabe der jewei
ligen haushalrsrechtlicben Festlegungen und nach den Weisungen des Bundesver
kehrsministers zur F�erung der genarinten Aufgab_en verteilen. Damit soll der 
,,Kreislauf GebührenerhebW).g/Gebührenverwendung" verde�tlicht, die Finanzie
nmg von verkelirsträgerübergreifenden Bauprogrammen im Rahmen ein.e:c: inte
grativen Verkehrspolitik erlei�rerc und die öffentliche Hand entlastet werden.68 

Im Zusammenhang mit der Einbeziehung Privater soll die Gesellschaft PriJ[ungs-· 
. aufgaben übetnehmen, zB die Ermittlung geeigneter Betreiherrnodelle, die Betreu-
ung und Auswertung von Machbarkeirsstudien, weiters die Ausschreibung und 
Aufbereirung. der_ Vergabeunterlagen und die Vcrga!,e von Konzession.en sowie die 
Koordinierung der Rückgabe- und Übernahmeinspektion des Bauwerks.61 Eine 
Weirerencwicklung zu einer Berreibergesellschafc ist durchaus möglich.62 

Keine Ausgliederung im eige�tlichen Sinn, aber ·doch eine Verselbständigung 
inne.rhalb der Bundesverwaltung bewirkte. die Übertragung der Mautverwaltung 
an das Bundesamt für Güterverkehr.63 

V. Ausgewählte Rechtsfragen
. . 

Die geschilderten Reformen des Bundesstraßenrechts ziehen eine Vielzahl von 
Rechrsfragen nach sich, die noch keineswegs alle geklärt sind. Einige von ihnen 
sind eher technischer, andere grundsärz.llcher N:acu.r. Die folgend� übersieht ist 
wedct yollstäodig noch auf Probleinlösung angelegt. Sie soll vi.eL;nehr eine Einfüh
rung geben und zugleich. deutlich machen, dass zum 'Teil unterschiedliche recht
liche Konstruktionen verwender wurden, um dieselben Ergebnisse zu erreichen. 

58 Gesetz zur Errichtung einer Vcrkchrsinfrastrukturgcsc:llschaft zur Finanzierung von Bun
desvcrkch

fSWl:SCO 
(Vcrkdmin&a.mukrurlin.anzicrungsgcsdlsdwtsg=tz � VJllGG) = Art 2 des 

Gesetzes zur Andcrung des Aurobahrunautgcseczcs für s.chwere Nut:zf.ihrzcugc und zur Errich
twtg einer Vcrkdminfrastrukcurgcsdlschafr, noch nicht publi;iert, vom Veania:lun�U&Schuss 
gebilligte Fassung in Bundcsraes,.Drucksache 353/03. 

59 § 1 VIPGG. 
60 13cgri!ndung zum G<:sct7,CSC(ltwun der Bundesregierung; Bundestags-Drucksache 15/199, 4. 
61 Begründung (FN 60} 5. Ob t:a.tsächlich die Vergabe der Konussionen �lbst gemeint ist,

erscheint wegen da gesetzlichen. Besclu:linkung der Gcsdlscbaft auf nichthoheitllche Aufgaben 
des Bundes.(§ l Abs 1 und.2 VIFGG) fuglich; zum Streit ilbcr den haheidichcn odu privru:
rechtlichcn Cbamktc.r der Konz=ianserreilung zB Amdr (PN 2) 243; &idt!Stickler (FN 2) 365; 
Schmitt(FN2) 128 fl; Uechtritz, VBIBW2002 (FN 2) 318 f. 

62 Ne1m,:nn/Mül.ler (FN 2) 1299 mwN; zu •vcrsohi<:<lcn= weiteren Vorschlägen zl3 Ewers/
Rodi (FN 2} 108 fF, Pabst (FN 2) 238 ff. · · 

63 Dazu oben bei FN 29 und vor FN 42 und unten bei FN 102. 
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1. Mautpflicht
Was die Mautpflicht auf .B�desscraßen anb� besteht zunächst in ·bei

den Ländern Übereinscimmung, dass ihre Einführung als solche zuläss� ist, wenn
·gesettl.ich verfdgt'.viid, dass sie den. Gemeingebrauch nicht beseitigt und dass
sie � die _Kompetenz. des Bundes fällr:6s In ancfc:ren Punkten ist die·Rechrslage
weniger eindeutig.

2.Mauthöhe , .
·Das beginn� �ic d� Höhe; der Maue. ,Öie verfassungsrechtlichen Mill�r.äbe66 

dafür dürften ITTöberer Art sein'ajs 'die Vorgaben .des An 7 Abs 9 W_egekoptenri.cht
linie, auf die auch die Maucgesecze :verweisen67 und nach ·denen- di,e·gewogenen 
durchs�tclichen ·Ma.urgebühren sich an den. Kosten_für den Bau; den Betrieb•
und den Ausbau des betreffenden Verkehrswegen.eczes orientieren müssen. Nach
der �_cschcidung des EuGH zur.Breno.erautobab.nmaut� ist klar, dass „Orientie
ren" zumindest das Verbot einer erheblichen Kostenüberschreirung--auch wenn
dam..it Lenkungszwecke verfolgt werden - bedeutet und dass Kos�en, �e au&rha.lb
des (strecken-)maurpflichtigen Straßennetzes :µifallen,,nichc in die Berechnung
der Maut einbewgen werden können.,Andererseits dürfte eine Durchschnittskal
kulation in einem zusammenhängenden und einheitlich betriebenen.(Strecken-)
Mautstreckennetz, wie sie das de�che und österreichische Recht außerhalb der
,,Erschwernisstrecken"·voisehen, trotz der Deutung des Ausdruckes „Straßennetz" 
als ,,Abschnitt des'Straßennetzes" durch den EuGH :zulässig sein; nur Mischk;tl-:

' ku.lacionen �ines Becreibers, qer '(ecwa nach dem deutschen FStrPrivEinG) meb
rere unabhängige Mau�cr� 1;,eµ-eibc, wären 'damit aus-geschlosse11-69 Ob �ich
die - auch unter Auskl.imme.rung �er S,onderscreckeil � deutlich �öheren Maut
rarife in Ö�terrei<;h tatsäc:blich mit der g<;genüber Deutschland ge:m-geren Benut0 

.zungsdichte_ und schwierigeren topographischen Beduigungeo rechtfe.rcigen las
sen,70 llill5s sich �st herausstellen. Selbst gegen die niedrigeren - und nach_.dcr,r
Wünschen des Bundesrates gegenüber den u:rsp.rünglichl!D; .Planungen- no� ab
gesenkten -deutschen Iy[auttari.fe hat die Europäische Kommission offenbar noch
Bedenkcn.71 

Schwierig ist die Beurteilung ua ·deshalb, weil de,: Kostenbegriff der Richtlinie 
nicht klar ist. Auch wenn 'vides-auf einen- betrieQsw{rtschaftlichen Kostenbegriff
deutet, sind auch damir noch nicht alle Fragen (ecwa zu Abschrei?ungsregeln
und -zeicräum.� ·und zur. kallnilacorisclien Verzinsung dt",S eingeserzce.n Eigenka-

64 Zu Öste�reich'zB Merli (I:N.,2) 75 ff niwN; zu Deutschla11d zB Schmitt (FN 2)"160 ff
mwN. . _ . . . 

65 Grwidlagen sindArt lOAbs 1 Z.9 B-VG widArt74Abs 1 Nr_22 GG. . -
66 Dazu zB Merli (FN Z). 76 mwN; wid Klinski (FN 2) 223 f, Pabst (FN 2) 171 ff; Schmitt

(FN 2) 185 f; 191 ff. . . . 
67 § 9 Abs-7 BStM<;;;,§ 3 Abs 2 ABMG; 
68 EÜGH Rs C-205/98, Kommission/Österreich, Slg 2000 1-7367.
69- Klinski (FN 2) 227; U-echtritz, NV'YZ 2001 $N 2) 407-f..
70 Vgl FAZ 12. 10. 2002, 12. ' . '
11 FAZ 21.2.2003, 13; 22, 2. 2003, 11; 6, 5. 2003; 19; 5.6.2003, 15.

,. 
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pitals) geklärt.72 Für die privaten Mautst�enbetreiber hat der de�tsche Gesetz
geber -immerhin in einer Novelle zum ursprünglich sehr knappen FStrPrivFinG
mehr Sicherheit geschaffen, indem nun ausdrücklich ein „projektangemessener
Untemdunergewinn" zugestanden -und eine betriebswirtschaftliche' Kost�berech
nung und ihre Element� festgdegt wurden; Va gelten als kalkulatorische Kosten 
Abschreibungen auf d,er Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskoste�, die ·auf
die g�hnliche Nutzwigsdauer, höchstens jedoch auf die Konzessionslaufie.ie
umzulegen sind; und kalkulatoris<:he Zin�en für das .filgel]..kapi:ral ·in.Höhe der
durchschnittlichen Rendite deutscher Bundesarilcihen in dC9, temen 20 Jahren vor
d�r Kalkulationsperiode; dJ1.Zu komme ein,angemessene� �chla.g.73 

3_. Diskriminierungsfreie Mautgestaltung
Ein weiteres Problem bestJht in der -ebe�ls europarechtlich gebotenen -

diskriminierungsfreien Ges�tung der Maut: Dabei geht es nicht nur um die
Maut selbst soadem auch um .ilrr Umfdd: So scheiterte de.i:_ erste deutsche Ver
sum der Eiiillihrung einer Scraßenbehi.J.czungsgebilh.r,74 weil er mit der gleichzei-
' tigen Senkung der, Krafr&.hrzeugsteuer (für inläncilsche Unternehmen) ve;mwiden
war, was d�r EuGH als Verstoß gegen das-Verbot des Art 72 (ex Art 76) EGV der
Schlechterstellung von Verkehrsunternehmern aus anderen Mitgliedstaaten wer
tete.75 Da: inzwischen mit der Wegekosteni'ichtlinie sekundärrechtliche Regelun
gen bestehen,.istArt 72 EGV nicht mehr unmittelbar einschlägig. Das Problem 
ist damit freilich nicht aus der Welt -,weder,faktisch, wie die deutsche Diskussion·
um die Kompensation der deutschen Unternehmen im Zusammenhang mit der
Einführung der Auto�ahnmaut76 und die Bestimm'-!llg des § 3 Abs-3 S l ABMG
zeigen, die die Festsetzung der Mauthöhe auch "unter sachge1:echter Berücksich
tigung von.gdeisteten sonstigen ve!kehrsspezifischen Abgab� der Mautschuld
ner im Geltungsbereich dieses Gesetzes" erlaubt, ,,soweit dies zur Harmonisierung
der Wettbewei:bsbedingwigen im europäischen Güterkraftverkehr erforderlich ist";
noch rechtlich, weil Art 7 Abs· 4 Wegekostenrichtlinie ein spezielles, auch mittel
bare Diskriminierungen erfassendes Verbot entbält, das zudem von Art 12 EGV
ergänzt wird, und-weil, wie die Kommissiol! geltend gemacht .h.a.c,.sonstig� Ab
gabenerleichterungen au<ili am Beihilfenreche gem�en werden· müssen .. Die ur
sprünglich.-geplanre.A:nrechnung der in,D_eutSchJru.id _gezahl_ren Min�lsteu� auf
die Maurgebührcn ist claher wohl vom Tisch; derze_iE gehe es um die Beurteilung 
von En�rungen bei.der Krafc[ahrreugsceuer und smatlichen Zuschüssen zu den 
Kosten der �g abgasarmer Fahrzeuge. 77 . 

• , n. Uechtrilz, NVwZ 2001.(FN 2) 407 f. Zu. Überlegungen der Kommission,. hier Klarheit
zu schaffen, FAZ 9. 7. 2003, 11. ' ·· . · · 

n §§ 2 Abs 1, 3 Abs· 3 wid 4 FSttPrivFinG-i<,IF BGB! l 2002, S 3442. Zu ·den S_chwi�ig·keiten der Bestimmung der Mauthöhe nach.:der:Statnm�ung.des Gesetzes zB,&idt!Stu:kler(FN 2) 369 fF, Schmitt (YN .').) 182 fF, Stabreit(FN 2) 965 f; Uechtriu;, DVBI 2002 (FN 2) 741 ff. dm, VBIBW 2002 (FN 2) 319 ff. 
74 Durch das Straßenbenlitzwigsgebührengesetz BGB! I 1990,-S-826.
75 EuGH Rs C-195/90, Kommisssion/Deutschland, Slg 19921-3141.
76- Siehe oben bei FN 31. ·-
Tl FAZ ·13, 6. 2002, 13; 2. 1. 2003, 1�; 21. 5. 2003, 13; 5. 6. 2003, 15; 9. 7. 2003, 11; 10. -7,2003, 11. 
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. . . 
Was die Mauttarife sdbst anbdangt, ha� dio.Brenneramobahnencscheidung _ 

des EuGH78 die Grenzen.nationaler Findigkeit aufgezeigt. Diskriminierungsrec4t
lich von Bedeumng ist aber a_uch die technische Ausgestaltung des Systems, so
weit sie die Anschaffung spezieller Geräte für die Mautabrechnung verlangt, weil 
damit für Gelegerµieicsnutzer, �e typischerweise aus dem Ausland kom:men, un
verhälmisinäß.ige Kosten verbunden sein können: Das Eroblem ist .in Deutschland 
gravierender, denn das dort vorgesehene Bordgerät muss mehr leisten und kostet 
daher auch mehr. Nachlnformat10nen von Toll Collect79 soll es den·Nutzem·zmr 
kostenlos, ·aber nur gegen eine Mautvo;atmah.l.ung von 300 Euro zur Verfügung 
gestellt werden (und verbleibt im Eigentum von. Toll Collecc); außerdem mild es 
vo.p autorisierten Werkstätten auf Kosten des N!,ltzers in das· Fahrz.eug eingebaut 
und initialisiere werden (was bis w vier Smnc!-en dauern kann), und auch der.Aqs
bau nach Ende der 'Nuczung � .ci.icht selbsc vorgenommen werden. Da dieser 
.A.ufwan_d ein� einmaligen oder,-Gelegenhcitsnu:tzer�nicht zugemut�t werden 
kann, musste cl;is deutsche Recht.zur Vermeidung :von· Diskriminierungen auch 
.eir)e manuelle Einbuchung in das System üper (ca 3.500� 7.ahlstelleri µruf das· 
Jn�net vorsehen, .die nicht n.� für den Systembetteiber teuer, sondern auch, für 
den Nutzer nicht ganz einfach.ist, weil sie die vorhez:�Angabe der·Fahrttoute 
verlangt.60 1n Österreich wird das viel einfachere Bor�c den Nutzern dagegen 
für 5 Euro· Bearbeitungsg\!bühr .zugesandt,. und sie befestigen es ·einfach an ·der
Wm�schuczscheibe des F�uges.81 Der Aufwand erscheint auch für selcene
'Nu:czer vero:e�bar, so<4ss. sich aus europarechclichen Rücksichten kein Gruµd zur 
Ergänzung durch eine - nach.§ 7 Abs 2.BStMG yon der .AS�AG in ihrer 
Mautordnung einführbar� -'- andere form der Mautentrichrung ergeben- diirfte. 
Trotzdem birgt auch das os_cerreichische System 'europarechtliche RisikCQ.. 

4. Wahl und lnteropuabilität der technischen Systeme
Der Aufwand für Anschaffung und Installierung der Fahrzeuggeräte ist näm

lich nur ein Teil eines größeren P�oblems: der Wahl des cechnischen.Maureinhe
bungsverf.ihrens insgesamt. Europarec!itlich gab es dazu bislang- abgesehen von· 
Art 7 Abs 5 Wegekoscenrichtlinie....: keine spezifischen Vorgaben, und die Geset
ze in Öscerreich und De11tschland überließen sie den ausschreibenden Stellen. Im
Ergebnis hat dies zu den zwei geschilderten, unrerschiedlichen.Systeme.ti geführt, 
die auch den beiden in anq.eren Ländern-Europas verbreiteten Varianten entspre
chen. Die mangelnde lnteropari�ilicät der Systeme zwingt internationale Trans
porrunteroehmen g.azu, ihre Fahrzeuge mit mehrer�. Geräten a�urüs�en. und
sich auf eine Mehnahl von Abrechnungssystemen eµ1zustellen. D1ese �ehindc;.

. rung der Dienstleistungs- und Warenverkehrsfreihc:.it·hat die Europäische Kom
mission auf den Plan gerufen, die in einer Miru;ilung vom April 2003 die �as-
sung eineiR.ichtlinie zur Veri;inheiclichung aer..Sysreme und zur Einführung eines 
europäischen Mautdienstes vorschlägt. 82 Zid isr- dabei �t, die traditionelle 

7s FN68. 
79 Zugänglich ober www.�U-collea.de. 
so D� Rccl11sgnmdlagcn Rir die M.wo:inhcbungssystcmc finden sich in §§ 4 ffI.kw-MautV.
BI Bcschrcib11Dg unter www.go-maut.at. . .. , · •· 
e2 Mla:eilung der Kommission, KOM(2003) 132 cndg. 

f 
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. Bem:aucung rnirte1s Mautschranken dutch elektronische Verfahren zu.ersetzen. Tu 
' · ihrer Analyse der technischen Mög!Jchkeiten kommt die Kommission rum Schluss, 

dass das deucschc; auf Sardlitenortung und Mobilfunk beruhende System lang
fristig das Bessere sei-, weil es keine flächendecke.µden Mautscacion� verlangt wid 
damit auch eine einfache Ausdehnung auf weitere Straßen oder Gebiete (etwa 
In.oenstä<!re) erlaubt und weil es auch besser mj.t sonstigen_ Telematikdiensten ;,er-

. bunde� werden kann; nicht zuletzt spielt die Erschließung eines-Einsatzgebiets 
· für das.ge_planre europäische Satelli�enocwngssystem „Galileo" eine Rolle, das ab

2008 die A.Qhängigkeit vom amerikanischen. GPS-System beseitigen soll. Dei;
,,europäische Mautdienst". soll die Benw:zwig des gesamten mautpflichtigen ·Stra
ßennecres in de,c EU aufgrµnd eines einzigen Veruages ermöglichen, der mit ei-

. nem beliebigen- Betreiber.-e.ines seiner Teile abgeschlossen werden kann. Setzen sich 
die Vorstellungen der Kommission ducch� müsste das österreichische System bis 
2012 auf �tellitenorrung und Mobilfunk 4ffigestellr werde.(l. 

5. Die Maut als hoheitliche Gebühr -�der privatrechtliches Entgelt
Man _könnte erwarten, dass die Frage der.rechtlichen Natur des Mautverh.älc

nisses sich nach dem Mautgläubiger richtet, sich also zum Staat hoheitlich und 
zu Privaten privatrechtlich gescaltet. Das is.t indessen nicht immer der Fall. Wäh
rend in Ös-terreich die Maut schon als privarrechclichcs Entgdt·vccstandcn wur-

· de, als sie noch.dem Bund geschuldet wurde,, sah das deutsche-FStrPrivFmG ho
Jicitliche Mauren von· Anfang_� auch fur. jen� Fälle vor, in �en der Mautgläubi
ger ·ein J>rivarer ist, und ermächtigte dafiµ- zu seiner Bdeihung. Bei diesen 'Grund
encscheiduogcn°{ür ein öffentlich.: bzw privatrechtliches Mautverh.äl:mis ist es auch
·io den neuen Gesetzen geblicben,8' doch hier entsprechen-sie wieder den Erwar
tungen, � j.a nunmehr in Österreich die Maut durchgehend der privaciecht
li\ili organisierten ASFINAG zu zahlen ist und in. Deutschland der Bund.nach

, dem �MG Mautgläubiger_ auch dann bleibt, wenn er den entsprechenden Sera,, 
ßenabschnitt von Privaten betreiben· lässt. 

• Die Entsclieidung für die eine oder andere Lösung hat natürlich Konsequen-
. :ren etwa beim. Rechtsweg für Streitigkeiten - 0ilrechcsweg Özw Festsetzung der 

Gebühren durch den ·beliehenen Privaten mittels Verwalrungsakt, der direkt oder 
nach einem Widerspruchsverfahren vor deo Venvalrungsgerich�en angefochten. 
werden kann" - und bei.der Vollscredwng; darüber hinaus sind die Unterschie-. 
de aber nicht allzu groß. Zunächst handelt es sich in beiden Fällen wn gesetzliche 
Schuldverhälmisse. Beim Gebührenmod\!ll versteh.t sich das von selbst, und für 

s, Für ÖStCrrcich: RV 2um BStMG,.il39 BlgNR 2L GP, 13; zur Rechtslage dävor die RV 
�96 BlgNR 10. G.P, 3, des BG bcucffcnd die Fina.nzicrung der Autobahn Innsbruck-Brenn.er 
(BGB! 1964/135), dcm dann die anderen Sondergcscw: folgten; weiters zB OGH JBl 2001„ 
453 : ZVR 2001/53; OGH. ZVR 2001/90; OGH JBl 2002, 663 � ZVR 2002/65; VfSlg 
16.107/2001; VwGH 27. 2, 1998, 98/06/0002; Muli (FN 2) 67 mw.N, . .Filr Deutschland zB: 
Schmitt(FN 2) 167; Utchtrit:z. DVBl 2002 (FN 2) 7421; Jfcum,mn/Mü/fer (FN 2) 1296. 

a, Eine-Erledigung dw:ch VcrwalllJJlgsaJajst in § 2.Abs 1 -PSctPrivFmG (<!ort obnc Wider
spruch.verfahren) und in_§ 7 Abs] sowie§ 8 Abs'l AMBG-(mit der .Mö"glichkcir ci:ncsWider
�pruchs beim Bundesamt 1w: Gü.u:rvakdir) vorgtsdim, soll abcs: nur die ,<\u.snahmc in,Sacitflil
lcn ·damcllcn; vgl Neummzn/MiJ/kr (fN 2) 1298r auch ;m_ den Rcchtsschuizmöglichkciten ge
gen RcalakrC°ohnc Vcrwalrungsalacharalaer. 
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das privatrechtliche Modell in Ös�erreich_ wurde dies in den .Erliu:cemden Berner-: · 
kungen zur Regierungwocl,age des.BSrMG }4argestellc, 85 -naclide.a;t die Rechtspre
chung bis dahin von 'veruaglichen Bc:z.iehungen ausgegangen war; Unklarheiten 
bestehen hier allerdings noch im Hinblick.auf die nich.t-vom.BStMG erfassten 
Sonderscreckenmauten.86 Das gesetzliche Sclutldverhälrnis kann- zwar durch_ ver
cragliche Elemente im Hinblick auf die Zahlun��dalicäcen konkretisiert wer
.den - zB im Zus�enhang mit dem Fahneuggerät und der Kreditkartenver-. 
wendung -, docfr die Zahlungspflicht als solche entsteht unabhängig von einem 
Vertragsabschluss. In b_eiden Fällen: wird die Mauthöhe, wje gezeigt, durch staat;
liche Verordn�eo festgelegt. In Ös�reich kann �e ASFINAG zwar .eine.Maut
ordnung zur Regelung der Einzelheiten der Nu� erlassen, doch ist ihr Inhalt 
weitgehend gese_czlich vorgegeben:87 Einen echreo Gestalrungsfreicaum hat der Be
treiber auch im privatrechtlichen Modell nicht, ·und öffentlich-rechtlicher Ergän
zungen bedarf das Mau!=Ycrhältnis ohnehin, wenn es um die Dutchseczung der 
Zahlungspflicht geht. 

6. Die Durchsetzung der Mautzahlungspflicht
Die Verhinderung der Mau!Prellerei und.die Durchse1ZUD.g der Zahlungspflicht 

von ertappten „Schwarzfahrern" bereiten Schwierigkeiten, weil der Lenker des 
Fahrzeuges möglicherweise kein Geld hat und das. J;lahrzeug ihm nicht- gehöre, 
vor allem aber, weil es in den a!l-tomatisietten Systeme.a keine ·Mautschrankeri und 
damit kein Anhaken gibt und weil die Vo\lstreckung von Mautforderungen im 
Ausland zT µnmöglich, z.T-·sehr.aufwendig ist. Die neuen Syst�e der Autcibahn
mauterhebung sehen daher b.esondere Kontrollverfahren·vor. In Öscerr_eich wer
den vorbeifahrende nhneuge von Autobahnbrücken und Koncrollfuluzeugen aus 
als roa.ucpflichcig identifiziert und auf das Vor.\landensein eines abbuch.ungsfahi
�en Fahrzeu�geräts überprüft; ist- kcines vorhanden, wird das Fa.hru;ug z.u J3e
weissicherungszwccken fotografiert und gegeb_enc;-nfalli angehalten. Das deutsche 
System funktioniert ähnlich, focografic;rt aber vorsorglich •zunächst alle vorbei
fahrenden Lkw und ei:miccelc dann im zentralen System, ob eine manuelle oder 
eine vom Fahaeuggerät ausgelöste Bezahlung erfolgt ist; in Jtroblemfüllen �d 
das Fahrzeug ebenfalls ang_ehalte.n; und dazu kommen noch Betriebskontrollen 
der Güterverkehrsuntemehmen.88 Diese Verfahren erfordern nichtJlu:t eine auf
wendige technische Aussramuig und viel Personal, 89 sonderµ auch entspreche.a·de 
re_chcliche Vorkehrungen. 

Dazu gehören •ua die gesamrschuldnerische Haftung-für c!ie Maut von Fahr
zeuglenker und Zulassungsbesitzer (Ö5:erreich90) bzw von ·Le�er, Eigentüm<:I 

a:;- EB (PN 23) 13 . 
ao Nachweise und Kritik an der - in erster Linie fllr �ccl<; cntwickdtc.n :-- ver-

traglichen Dcurung bd Mnli (f:N 2) n ff,· 80 ff. 
111 § 14tfBStMG; cla,zu Merli(FN2)68, 78.

• 88 Beschrcibungcn der Kontrollen finden sich Wlt� ',1/WW;toll-collc:ct.dc wid www.asfinag.at.
BP Die in Dcutschlmd auf den ßund cntF.illcnden· Kontrollkosren solkn·sfch-aufctWa 50 Mio

Euro jährlich.belaufen: Bun�Druc.k.ru:he i-4/7013, 1 .  In Östci:rcicli wird.der Aufwand 
für die- allcrdinv nichr vom Bund.zu �enden- -Mau.taufsichtsofgafiC (dazu gleich unten) 
mit ca 4,5 Mio·Eu,ro jährlicli•oa.iffcrc: EB-{FN :23) 14. • 
' 9o § 4 M�G; zur Rechtfcrcigiuig der Haftung des Zulassungsbcsiczers EB (FN 23) 16.

� 
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oder Halter odet: Verfügungsbefugten üb� den Gebr-tucli des F-abrr.eugs (Deutsch
land91); weiters Ermäc!itigungen des Betreib= zur Feststellung von maucp1lich
tigen Sttaßenbenüczungen und zur Erhebung, Speicherung, VerarbcitÜn� und . 
Übennittlung entsprechender Daten und l.Qsch.ungspflich,ren (nur in Deutsch
landn - in Österreich bestehen keine-spezifischen date�chu�echtlichen Rege
lungen), die Auskunfuerteilwig aus der Zentralen Kraftfahrzeugevidenz bzw dem 
Zentralen �cer'3 und Befugnisse zur Anhaltung-von Fahrr.eugen.!14 
Wenn - di_e Maut nicht p_flichcgemäß_ entrichtet wurde, kann eine nachträgliche 
Zahhmgsaufforderung·(Oscerre;ch9S) bzw ein Gebühre�escheid (Deutschland96) 
ergehen·, im - gerade bei ausländischen Fahneugen wichci.gen - Fall der Anhal
rung kann -aber auch die Zahlµng· der {in- Österreich immer und in -Deutschland 
bei Nichtfeststellbarkeit der tatsächlichen Straßenbenutzung pauschalierten) Maut 
an.Orc.und.Scelle verlangt und in Deuts�� bei .Zweifeln an der späteren Ein
bringlichkcit auch die Weiterfahre untersagt werden. 'Tl In beiden Ländern wurden 
Verstöße gegen 'die Zahlungspflicht außerdem zu Verwaltungsscrafu.tbescänden 
bzyv Ordnungswidrigkeiten,erklärc.98 In Österreich bestehen spe"L.ifuche Regelun
gen über die.Leistung von vorläufigen Sicherheiten und zur.Anordnung von Fahrt-

. uncerbrechung zur Sicherung der Zahlung von Verwaltungsstrafen,99 .in Deutsch-
land gelten � die :illgemeinen Regelungen des Ordnwi�drigkeitengeseczes. 

D� die M�rzahlungspflicht- unabhängig von .ihrer privatrechtlichen oder öf
fentlich-rechtlichen Natur .also nur mit massiven hoheitlichen Befehls- und 
Zwangsbefugnissen �etzt werden--kann,_ andere�eits das Mauteinhebungs
sys.tem durch Private betrieben wird, stelle sich natürlich die Frage nach der Rol
lenverteilung zwischen 1'.3etrei.ber und Staat. In Österreich hat man weder die 
ASFINAG miC:den- genannten Befehls- und· Zwangsbefugnissen -beliehen. noch 
auch de.g. Staat llllltLi�elbar für zuständig erklärt, soridern dafür nach dem Mus
ter vo� F.qrst-· oder Jagdschutzorganen 'besondere Mau:taufüchtsorgane bestellt, die 
von der ASFINAG vorgeschlagen {und auch bezahlt), aber vom Staat nach einer 
entsprechenden Ausbildung besrellt und yercidigt werden. 100 lp dieser Eigenschaft 
sind die betreffenden Personen als Beliehene dC! Weisungsgewalt der ,Bezirksver
waltungsbehörden- unterworfen, und ihr_!: Handlungen werden dem Bund ruge
re�et, sodass keine Rechtsscliutzprobleme entstehen. Verwaltungsstrafverfahren 
führt die Bezirksverwalcµngsbehörde selbst, doch fließen die Strafgelder.großteils 
der ASFINAG zu.101 In Deutschland ·{ungiert der Betreiber des Mautsystems 
g:,U11dsätzlich als Verwal�gshelfer des Bundes; eine Bdeih�g fin�et nur zur Da-·

9r § 2 ABMG; zur Reclitfcrtigung der vergleichbaren Regelung des § 5 FS_trPrivF�G Schmitt 
(FN 2) 200 ff. 

n §§ 7 Abs 1-3 , 9 ABMG. · . 
93 § 30 BStMG; § 35 Abs. l Nr 10 und§ 36 Abs 2b StraßcnvcrkchrsG.
9� § 18Abs2 BStMG; § 7 Abs4ABMG.
95 § § 19 Abs 3 BStMG. · .. 
96 § 8 Abs 1 ABMG .. 

.97 § 19Abs 1,2, 5 BStMG; § 7-Abs 7 AMBG.
98 § 20 BStMG; § 10 ABMG; in Österreich wirkt die nachträgliche Zahlung der pauscha-

lierten .Ersatzmaut" alkcdings sttafbcfreiend. 
99 §§ 27 fBStMG .

100 § 17 BStMG.
101 §§ 24; 26 BStMG.
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tenerhebung u,nd zur n,ac.hcr'.iglicru:.n Vorschreibung von Mautgc�üh.r� �� 
Verw;iltungsakt statt Die -Bcfugpis zu den genannten Maßnahmen v�n Befehls
wid Zwangsgewalc hat dagegen das Bundesamt für Güterverkehr, das auch über 
Widersprüche gegen Bes�eide des· Betrtjbers entscheidet und Ordnungswidrig- -
keitenverfahren durchführt. 10� In beiden Ländern wirken auch di� .ZOilbehörden 
an- der Kontrolle �t Vcrgleicht· man di�e Lösungen miteinander und' rechnet 
man die Mauraufyichtsorgane - rechtlich nicht korrekt, aber·wi.rtsch�kh zu- ·, 
treffend - der ASFINAG-w, dann 2eigt' sich, dass die Kontrolle, ihre Kosten. und 
ihr Ertrag in Österreich so weit wie möguch dem .Betr�ber zugeordnet werden 
sollten, während in" Deutschland die Aufgaben--eher geteilt wurden. Das hängt 
natü.clich damit zusammen,. dass in Deutsqµand der Bund sowohl Kosten.träger 
als auch Maut- und_Blillgeldgläuhiger jst, während in 0s�reich. grundsäizliw die 
gesamce 13undesstraßcnfinanzierung·und' alle Mauteinnahmen über den Hau.shal.t 
der ASFINAG und nicht.jenen des Bundes ·laufen. 

Die· Befugnisse zur Durchsetzung der Mautpflicht auf den Sondersn-ecken rei
chen dagegen in beiden-Ländern weniger weit. Im t;leutschen FS_trPrivFmG fin
den sich zwar entsprechende Regelungen über die Mautschuldner; die Datenver
arbe.itu.n,g sowie Ordmu1.gswid.rigke!,ten, m aber keine. Befehls- und Zwangsbefug
nisse des privaten .Betreibers oder staatlicher Behord.en. In-Österreich gibc es .für je-
nc Sondemreckenmauten, die nicht dem BStMG unterfallen, nic,ht einmal das.10. 

7. Funktionale Privatisierung
Di.e Einbeziclmng Privater in die sc�che SuaßC:Dverwalt�g und Mautein

hebung kann. auch wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten bereiten. Das b�q:ifft 
zwar·nicht so sehr. deri Missbrauch einer· madctbeherrschen_den Stellung durch 
überh9hte Mautgepühren, 105 weil. diese ohnehin durch staatliche Verordnungen 
futgdegt werden und einer Kollus.ion vpn S� und Betreib� zu 4,rten der Nut
zer jedenfalls im Güterverkehr europ_arechtlicheil Beschriinlrungen entgegi:.n.ste
hen. Vielmehr ent5tanden 1:iei.der-Eurppäisch'en Ko�n aus� der Ein-. führung des deutschen elektronischen Mautei9heb.ungssysrems Bedenken, _d3.:SS 
das beauftrage .Konsortium mit dem :Vertrieb di.:i Fah�eräte zugleich ein Mo
nopol bei andere,n Telemarikdiensten wie Flottensteuerung, Frach.clo&iscik, Rou
tenoptimierung und Wegweisehilfen erlangi;n könnte. Daher har_ sie für die Grün
dung des Gemelriscliafcsunrem.ehmens Toll Collect nur nach der Zusage der.be
teiligten Un�ehmen g�ehmigc, die so genannten »:Mehrwertdi�e" aucli für_
andere Anbieter zu öffnen. 106 

Das Ha,uptproblem der_.Einbeziehung Privacer -Scheint aber· in einer ange�-
senen Risikoverteilung zwischen Staat und privatem �etrei�er -zu bestehen. J;)1e 

102 §§ 7, 8 10 Abs 3 ABMG. · 
103 § 5, § 6 Abs 3, 5, 6, § !!:Abs 2, § 9 FSuPrivFinG. -
1Q4 Zu den damit verbundenen Sch�ierigkeiten Schmitt (FN 2) 212 ff (noch zur-alten Rechts-

lage vor der Novelle 20021; Muli (FN 2).82 f. · · 
105. In di.cse Richtllllg Zeiss (FN 2).
106 FAZ 6.3.2003, 11; 23. 4.-2003, 15; 2.5.2003, 12; 6.5.2003, 19. Die fusio�s1',onuoll

rcchtlichc Entschcidung der Komnµssion voni 30. 4'. 2003 ist zt1gänglich u�ter·europa.eu.int/ 
co.inm/compcririon/ m�cases/decisioas/m2903_de. pdf. · · · .

... 
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in Deutschland entwickelten Public Private Partnership Modelle fiir den Bau und 
den Betrieb von Straßen Wtµ"den bislang kaum angenomnieo,.107 Das dürfte nicht nur an -der Z�ckhaltung der Behörden, sondern auch .und ;or allem daran lie-

- gen; dass den privaten Interessenten das Geschäft zu riskant erscheint. In der 2002ih"Kraft getretenen Novelle zum FStrPrivFinG hat män versucht, mehr Rechtssicherheit für Investoren zu schaffen. Die ÄncferungCJI betrafen ua d.ie TrenQ.ung der
Verordnungen über die Festlegung. der Projekte und jener .über die Mautgebüh
renhöhe, die früher in einem Akt erlassen \vurde, der erst zu, einem Zeitpunkt
ergehen konnte, ·zu. dem. der private Interessent schon viel investiert haben muss
te; die crwiih.me Festlegung des betriebswircsch:ililichen Kostenbegriffs und seine
Kon�etisierung sowie das ausdrückliche Zugeständnis eines angemessenen Ge
winns des Betreibers; die Mögli�eit des Ausgleichs · iµ{verhältnisinäßiger Kos
t�(upter-) un�_-überschreitungen. und die Einräumung eines Anspmchs des Be
treibers auf Erlassung der Mau�bührenverordnung. 1D8 Diese Maßnahmen ver
bessern sicherlich die �osition der privar.en Invesroren, ändern aber nichrs daran,
dass viele- Erfolgsparameter nicht -von ihnen selbst, sondern vom Staac od.er Ent
scheidungen auf EG-Ebene abhängen. Das gilc zB für.den euioparecb.tlichcn Be
stand der Festlegung der Mauthöhe, die Becinflussung der Nut:zc;rfrequenz durch
VMkehrspolitlsche Maßnah,nen, die Wahl d.es tech.nischen Systems und für steu
�ecb.tliche Eragen. 109 Es ist·nicht ganz e,infach, alle diese � vera:agüch auf
zufangen. Zudem �en die P.rivatc_n, denen -Bau, Erhalnmg, ;Betrieb und Finan
zierung der Bundesfemstraßenahschnitce nur ,_.zur Ausführung" übertragen wer-•
den, unter der,=-: gesetzlich nicht näher definierten - Aufsiehe der zuständigen
Landesstraßenbaubehörd.e. 11-0- Dahinrer stehe der Grund.konllik:c, d�s private Be-

• teili_gung Gestaltungsspielraum ·d;s Inyesto_rs voraussetzt, der Staat aber anderer,
seics aus demokratischen Gründen seine.Verantworrung ·für die Infrasmiktur und
seine verkehrspolitische Gestaltungsbefugnis nicht aufgeben kann. Rechtlich äu
ßert er sich ua in der·Frage, wieweit der Staat sich gegenüber Privaten verpflich
ten kann, Hoheitsbefugnisse (oft: gegenüber Dritten) in bestimmter Weise auszu-

_ üben. . . 

8. Ausgliede��
Ein ähnlicher Balanceakt zwischen Gewährung von Selbständigkeit und de-

. mokratischer Kontrolle ist auch bei Ausgliederungen notwendig. 111 Vergleicht man 
ecwa-die ausführlich uncl kompliziert geregelten Ingerenzbefugnisse des Bundes 
gege.(liiher der ASFlNA.Glll m:it der lapidaren Bestimmung des § 2 Abs 1 VIFGG,

nach der die Veqrehrsinfrastt�urgesellschaft die Bundesmittef „nach Maßgabe· 
101 Hin�eise zu einzelnen Projek=. bei Arndt(FN 2) 105 ff; &idt/Stickler (FN 2); Stflcbreit 

(FN 2) 965; UechtrimVBIBW-2002 (l1N 2) 317 f; Kulte (FN2) 132f;.FAZ 3. 5.2003, 9;
und'iin= www..bmvbw.de. · .. 

108 _Vgl di�·BegründWJ.g des Re�erun�entwurfs; Bundestags-Drucksache 14/8447.
. 109 ·zu letzteren zB FAZ lL 7. 2003, 41. . , 
· -110 § !Abs 2, §·2Abs 1 FSuPrivFinG. .· 
_m VgJ.allgemein zB-Löwer, Der Staat als Wirtschaftssubjekt und Auftraggeber, VVDStRL 60 (2001) 416 (440 ff).. . · · . . . . . 
. 112 .Qazu Merli (FN 2) 69 f. 

) 
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�er jährlichen Haushaltsgeseti.e �cinach den WeisungC;O- des Bundes•teriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen" verteilt, dann wird aber auch deutlich, 
�s es ni_cht so sthr auf die gesetzliche Ausgestalmng, sonclem .in erster·Linie �af
die! prakmche:Handhabung der Einflussmöglichkeiten des.Staates ankommt. 

Daneben bereiten Ausgliederungen oft.haushalwechtlichd
>robleme_ Wenn 

au<;h die Ze.it der mehr oder weniger offcnsichtliÄ verfassungswidrigen Schatcen
haushalte m vorbei-sein dürfte; haftet doch qe.c Übertragung der_füwdesstraßen
ba�ulden mittels Fruchtgenussvertrag auf die ASF!NAG angesichts der Ein
standpllichr des-Bundes.für ihre Llquidität11i etwas Unredliches�- Die weicere 
Praxis des .Bundes, Anle:ihen·zu den efgenen, ,wegen des besseren racings und· des 
größeren Volumens günstigeren Bedingungen aufrunehmen•und das Geld dann 
der ASFINAG a.Js:Kredit zur:Ye.efügung zu stellen (,,Rechcsträgerfin�erungj, 
das Ergebnis aber wegen des Rückzahlungsanspruchs gegenüber der ASFINAG 
nicht als Erhöhung.der Staatsschulden zu betrachten, scheiterte denn auch an den 
gemeinscha:ftsrechclichen Regeln. US Eine· korrekte Buchfillirung erfordert eben 
eine klare uennung der Hau�halte, und dies hat �uch Nachteile . Haushaltsrecht
lieh einfacher (aber finanziell s<;hwieriger) ist es natürlich, wenn der aus�ed,crte 
Rechtsträger .keine Schulden. machen darf,-und dC!I' Klarheit und der demokrati
schen Legitimation dient es auch, weni:i die über die Gesellschaft zu finanzieren
den Pr�jekte ini Bundeshaushaltsplan aufzuführen sind und dem Parl�ent über 
ihren Fortgang regelmäßig Bericht er�tattet wird. 116 

9. Bwid�staatliche Fragen

Die klassische Bu:ndesstraß�verwaltung wurde in Österreich wie in Deutsch
land auf nachgeoi.-d.11eterer Ebene entsprechend den vetfusungsrechtlichen Vorga
ben 117 

VOil den Ländern besorgt, ö.ie 'dabei ·'LWar dem. Bund weisungsgebunden 
waren, fuktisch aber doch erhebliche _Selbstäruligkcit .genossen. Funkrion;ue Priva
tisierungen und Ausgliederungei;i. stellen diese- Rolle der Länder in Fr�e. Freilich 
unterscheidet sich die verfassungsrechtliche Aus�gslage in den beiden Ländern. 

In Deutschland ist die Zuständigkeit dei Länder (mit der Aus�e.. des 
Art 90 Abs 3. GG) nicht abdingbar. D.as- führt dazu, dass Gesetze, die die Orga

nisation .der Bundesstraßenverwaltung betretfen, und grundsätzlich auch"Durch
führungsverordmingen zu solchen Gesecien nur mit Zustimmung des Bundesra
tes erlassen we�de� können.118 Das betrifft zB die allgemeine Festlegung der Kal-

, 

113 Zu den östorceiah.is� Straßensondergesellschaften zB Hengstschläger, Budgetrechtliclie 
Probleme, il\ Fu11k (FN 1}·85; z.ur deutschen Öffa Nachweise in FN 56 und allgemeiner zB 

. Amdt(Fn2) 182 . .fF. Tomas(FN2}182ff.
114 Oben bei FN 5o·lf. " 
m Dazu Bundcsminismrium fllr ,F'l)laI17.Lm, Öscrµcichisdies Stab.i!Jtätsprogr.uruIL Fomchrci

.bung fllr die Jahre 2003 bis 2007, (2Q03) 28 (zugänglich una:riwww.bmfgv.at)r und die](om-
mission.miicreilung KOM@003) 283 eodg, 198. · . • 

llG § 2 Abs l lecro:r�\md A_l?s 2', § 3 YIFGG. 
117 Art 102Abs 1, 104Abs 2B-VG; dazu zB Rt1Schau"- Art 102 B-VG, Art 104 B-VG, in: 

Korinek/Holoubek (füsg) O51;cr�chisches Bundcsverfassunguccht (Kommentar, 1999. ff); 
Art 9.0 Abs 2 GG; da:zu zB Krämer, in: .Kodal/Krämcr (I:N 2) Kapitel 1 Rz25 ff.

1,s Art 80 Abs 2, 85 Abs 1 GG; da:zu zB Schmitt (FN 2) 220 f. 
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kulatioµ,sgrundlagen für die Mautgebühr nach dem FStrPrivFinG sowie die Fest
J legung zusätzlicher·mautpllichtiger Straßenabschnitte, der Mauthöhe und der Mit
··· ·wirkwigspfüchten-de.i; Nutzer nach dem-�MG.119 Konsequent ist es auch, dass

Konzessio.nsverga�e, Beleihung und Aufsicht nach .dem FStrPrivFinG den Landes
behörden obliegen. 120 Problematisch aber wird. es, w� die Festlegung der Stra
ßenabschnitte für eine Konzessionsvergabe nach § 3 Abs 1 FStrPrivFinG durch 
Verordnung des Bundesverkdirsministers im Einvernehmen mit den betroffenen 
Landesregierungen und-ohne Zustimmung d<:$ Bundesrates erfolgt.121 Eine Ge� 
samtausgliederung oder funktionale Priv:Ltisierung der Bundesstraßenverwaltung 
unter Ausschaltung der Länder wäre in Deutschland mif .Art 90 Abs 2 GG nicht 
vereinbar.122 

In Österreich kann. der Bund nach Art.104 Abs·2 B-VG die nichthoheitlidie 
Bundesstraßen;erwaltung den �dern übertragen, muss .es aber nicht. Die - nach 
der „Verländerupg" der sonstigen Bundesstraßen_ vollständige - Ausgliederung der 
nichthoheitlichen Befugnisse an den· veEbliebenen Bundesstraßen durch· das 
ASFINAG-ErmächtigungsG (die der Bund�rat nicht hätte verhindern können) 
vermag nach dieser Sicht Länderr.echte nicht zu beeinträchtigen;u, eher fragt sich, 
ob die Kompeteniverteilungsvorschrifc zugleich einen Vorbehalt .staatlicher Ver
waltung enthält.ill BWidesstaatlich nicht ganz unproblematiscli ist allerdings, dass 
die'ASFINAG den Ländern jene Straßenabschnitte, die sie früher im Rahmen 
der Bundesaufuagsverwaltung betreuten, nunmehr .im vercraglichen Weg zur Er
haltung überlässt, sodass eine; privatrechtliche Parallelkonstruktion zum verfas
sungsrechtlichen Modell des Art 104 Abs 2 B-VG.entsteht:us 

Insgesamt zeigt jedenfalls;. dass · in De�ch1and die Länder durchaus Herrn 
der Lage blieben, während siein Österreich zu bloßen Veri:ragspartnern herabge
stuft wurden. Nur im Rahmen der hoh�clichen Bundesstraßenverwaltung - et
wa bei En_J:eignungen oder der Beleihung der Mautaufsichtsorgane und der Durch
führung von Vern:alrungsstrafverfahren - behalten sie �� echte Ki;>mpetenzen. 

VI.· SchlussbemC?rkung

. Sieht �an von allen diesen Einzelfrag<:11 ab, stellt si_ch di� Frage nach der ver
bleibenden Rolle des Staates in seiner traditioneUen Form. Schreibt ·man die bis
herige. Entwicklung in Richtung• Nurn:r6oaozi„.rung, (funktionale) P.civarisierung 
und Ausgliederung fon, bleiben ihm im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

4ie Entsclieidung über Vorschläge, wo welche Straßen· gebaut ·und erhalten 
werden sollen (statt eigenständige Planung); 
die Organisation der Beteiligungen andener (statt eigene.Aufgabenerledigung)� 

m § 3 Ab� 1 FStrPrivFinG; §§. 1 Abs 4, 3 Abs 2, 4 Abs 3, 5 Abs 1 ABMG. 
120 § 2 FStrPrivFinG; dazu zB Bucher (FN 2) 19_4 ff. 
121 Dazu Schmitt (FN 2) 221.ff; aA Pabst (FN 2) 233. · 
122 Vgl Pabst(FN2) 53 ff, 133 ff, 238 ff; Schmitt(FN 2) 245 ff, 267 f. 
123 Maii (FN 2) 72 mwN. . . 

· l24 Dazu Mer/i (FN 2) 64 ff; 69; zu vergleichbaren Überlegungen in Deutschland FN 122,
weiters zB Amdt(FN2) 144 ff;·Bu.her (FN 2) 105 ff. . · · · 

12s Zur Kritik daran Merli (FN 2) 72 ff. 
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, 
die Auftragsvergabe und die Aufücht-über die ;mderen Beteiligten - _oder auch
nw: die Ob�ufsich:i; über verg�be.o,de,und konttollter��!e-Stellen;' 
die Finruizierun�ewäfulciscung (stau· Selliswnanzierung;, ua über· Maurrege-
lungcn, Anschubfinanz.ienu;igen·und Einscandpflicb.tcn); · 
hoheidiche Durchsetzungshilfe (zB du{� Eucei_gnungen und Verfolgung von 
Mautpiellerei); .. . ·•.. · 

- "die S.rreitenrscheidung·(üb.er die Gerichrsbarkei.t); und
die .J?olicische G�tverap:cworruog.

Hoffentlith-,,erliert er dabei nicht die Übersiclir. 
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